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Das Jahr 2012 hat in Österreich steuerlich gleich mit dem Entwurf ei-
nes neuen Stabilitätsgesetzes begonnen. Teile dieses Gesetzes sollen 
noch Ende März vom Nationalrat beschlossen werden und bereits An-
fang April 2012 in Kraft treten.

Die steuerlichen Kernpunkte dieses Gesetzes sind im Wesentlichen die 
Schaffung einer Immobilienertragsbesteuerung, die Einführung einer 
Solidarabgabe für Besserverdienende ab 2013 (befristet bis 2016), Än-
derungen im Bereich des Umsatzsteuergesetzes (insbesondere im Be-
reich bestimmter Immobilienvermietungen) und Änderungen im Bereich 
der Sozialversicherung (Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage Pensi-
ons- und Arbeitslosenversicherung ab 2013 sowie Anhebung des Bei-
tragssatzes für die GSVG/BSVG Pensionsversicherung von derzeit 17,5% 
auf 18,5%). Im Bereich der Mineralölsteuer werden Begünstigungen bei 
Bussen, Schienenfahrzeugen und beim Agrardiesel gestrichen.

Über die Qualität dieses noch zu beschließenden Gesetzes lässt sich 
streiten. Zahlreiche geplante Maßnahmen zur Budgetsanierung, mit de-
ren Wirksamkeit fest gerechnet wird, sind eher Absichtserklärungen (ins-
besondere was die Änderung des Steuerabkommens mit der Schweiz und 
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer betrifft) und von zahlrei-
chen Faktoren abhängig, die nicht alleine bei Österreich liegen.

Die aktuellen Maßnahmen des Staates zur österreichischen Bankensa-
nierung (Volksbanken AG, Hypo-Alpe-Adria Kärnten, etc.) reißen zusätz-
lich ein Loch ins Budget.

Anstatt neue Steuern einzuheben, sollte zunächst eine österreichische 
Strukturreform durchgeführt werden. Es liegen bereits seit Jahren gute 
Konzepte (vgl. Österreich-Konvent 2003-2005) in der Schublade, die nur 
auf eine Einigung der Parteien und Umsetzung warten. Die Politik sollte ihre 
parteiideologischen und -strategischen Überlegungen bei Seite räumen 
und unter Einbezug von Experten strukturelle Veränderungen anstreben.

Anlassgemäß befasst sich diese Ausgabe der Kanzleizeitung mit den 
steuerlichen Änderungen des Stabilitätsgesetzes. Weitere Beiträge un-
ter anderem zum abgabenbezogenen Verfahrensrecht (Kassenrichtli-
nie, Verjährung) und Finanzpolizei runden die Berichterstattung ab. Un-
ser Personalverrechnungsteam hat ebenfalls wieder sehr interessante 
Themen aus dem Bereich der Lohnverrechnung ausgearbeitet. Dr. Pülzl 
von der WITISA befasst sich mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 
Auslagen eines GmbH-Geschäftsführers. Natürlich gibt es wieder inter-
essante bürointerne Neuigkeiten, über welche wir Sie gerne im Rahmen 
unserer Kanzleizeitung informieren.

Wir wünschen allen Klienten viel Spaß und interessante Informationen 
beim Lesen dieser Ausgabe von Steuern & Trends.

 Stb. Mag. Thomas Fritzenwallner
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NEuE KASSENRIcHTlINIE AKTuEllE ZINSSÄTZE BEIM FINANZAMT

VIEl ZEIT FüR STEuERN

FINANZPolIZEI – 1 JAHR DANAcH

Mit diesem neuen Erlass sollten die 
laufenden Fragen betreffend der 
Ordnungsmäßigkeit der vorhande-
nen Registrierkassen und Kassen-
systeme geklärt werden. Aufgrund 
der fortschreitenden technischen 
Entwicklung wird versucht einer-
seits die verschiedenen Kassen-
typen näher zu beschreiben und 
andererseits die mit der jeweiligen 
Kassa erforderlichen Grundauf-
zeichnungen zu konkretisieren. 
Weiters wird angeführt, welche Da-
ten in welcher Form erfasst, aufge-

zeichnet und sodann aufbewahrt 
werden müssen. Das BMF hat klar-
gestellt, dass auch weiterhin keine 
Möglichkeit seitens der Behörde 
besteht, einzelne Kassentypen oder 
bestimmte Kassen zu zertifizieren. 
Die Erwartungen für eine klare Re-
gelung dieser Themen wurde mit 
dieser neuen Kassenrichtlinie nur 
teilweise erfüllt. Bedauerlicherwei-
se sind damit wieder neue Zweifels-
fragen aufgetaucht, da viele Rege-
lungen in diesem Erlass nicht dem 
Abgabenrecht entsprechen. Es wird 

in zahlreichen Punkten versucht, 
neues Recht – ohne gesetzliche 
Grundlage – zu schaffen. Manches 
ist in der Praxis schlichtweg nicht 
umsetzbar. Leider werden auch hier 
wieder erst zahlreiche Entscheidun-
gen der Rechtsmittelbehörde in die-
sen strittigen Fragen Klarheit brin-
gen. Aufgrund des großen Umfanges 
und der branchenspezifischen Un-
terschiede beraten wir  Sie gerne in 
einem persönlichen Gespräch über 
die Auswirkungen für Ihren Betrieb.

Hermann Gandler 

Auf Grund der Senkung des Basiszinssatzes von 0,88 % auf 0,38% wurden ab 14.12.2011 auch die Stundungszinsen 
für Abgabenschulden sowie die Anspruchs- und Aussetzungszinsen gesenkt. Für die neu ab 1.1.2012 eingeführten 
Berufungszinsen beträgt der Zinssatz ebenfalls 2,38 %.

Mag. Julian Holleis

Eine Auswertung der Weltbank in Zusammenarbeit mit einer großen Wirtschaftsprüfungskanzlei zeigt auf, wie viele 
Stunden in unterschiedlichen Ländern für die Erstellung der jährlichen Steuererklärungen eingesetzt werden. Es 
ergibt sich eine enorme Bandbreite – in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden nur 12 Stunden pro Jahr, in 
Brasilien hingegen 2600 Stunden für die Erstellung der Erklärungen aufgewendet. Österreich liegt mit 170 Stunden 
auf Rang 57 von 183 Staaten. (Quelle: APA/Weltbank/PwC) 

Mag. Julian Holleis

Österreichweit gibt es nunmehr 40 
Teams mit einer Stärke zwischen 5 
und 25 Mitarbeitern. Diese Teams 
werden noch zusätzlich von Mit-
arbeitern des Finanzamtes, sowie 
Prüforganen der GPLA fallweise 
unterstützt. Insgesamt verfügt die 
Finanzpolizei derzeit über 430 Mitar-
beiter, wobei diese Zahl bis 2014 auf 
600 Mitarbeiter erhöht werden wird. 
Die Finanzpolizei ist entgegen der 
Namensgebung kein Exekutivkör-
per und auch kein Wachkörper und 
ist somit nicht bewaffnet und nicht 
uniformiert, aber mit einer Dienstbe-
kleidung ausgestattet. Die Dienst-
bekleidung ist nicht obligatorisch 
und kann je nach Einsatzart und 
Einsatzziel auch entfallen. Ein neu-
er Schwerpunkt der Finanzpolizei ist 

nunmehr auch immer die Abgaben-
einbringung durch Sofortmaßnah-
men (Fahrnisexekution, Sicherstel-
lungsauftrag, Forderungspfändung 
etc.). Diesbezüglich werden die Mit-
arbeiter bereits speziell geschult. 

Nunmehr bestehen die finanzpoli-
zeilichen Kontrollrechte auch in der 
Möglichkeit der Fahrzeuganhal-
tung und Auskunftsverlangen. Die 
Finanzpolizei hat das Recht, Fahr-
zeuge und sonstige Beförderungs-
mittel anzuhalten und diese ein-
schließlich der mitgeführten Güter 
zu überprüfen und von jedermann 
Auskunft über alle für die Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben maß-
gebenden Tatsachen zu verlangen. 

Weiters ist die Behörde nach dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz 
berechtigt arbeitsrechtliche, ge-
sundheits- und umweltschutz-
rechtliche Vorschriften zu überprü-
fen und entsprechende Mängel den 
zuständigen Behörden zu melden. 
Wir weisen nochmals ausdrücklich 
darauf hin, dass jeder Steuerpflich-
tige aufgrund der Bundesabgaben-
ordnung ein Vertretungsrecht (Steu-
erberater, Rechtsanwälte, etc.) hat 
und daher die Finanzpolizei nach 
Identitätsfeststellungen auf Verlan-
gen bis zum Eintreffen des Steuer-
beraters warten müsste. Lediglich 
bei Gefahr in Verzug können sofort 
Amtshandlungen vorgenommen 
werden. Gerne unterstützen wir Sie 
in diesem Zusammenhang. 

Hermann Gandler 

Mit Erlass vom 28.12.2011 wurde nunmehr vom Bundesministerium für Finanzen 
die bereits seit längerem angekündigte Kassenrichtlinie eingeführt. 

Mit 01.01.2011 wurde die vormalige „KIAB“ in die nunmehrige „Finanzpolizei“ umgewan-
delt. Wir haben im Sommer 2011 anlässlich eines gut besuchten Klientenseminars über 
die Arbeitsweise sowie Rechte und Pflichten dieser neuen organisation berichtet. 

Basiszinssatz Stundungszinsen Aussetzungszinsen Anspruchszinsen Berufungszinsen 
    neu ab 01.01.2012

0,38 % 4,88 % 2,38 % 2,38 % 2,38 %

Brasilien  2600h
Nigeria 938h
ukraine 657h
Tschechien 557h
Italien 285h
ungarn 277h
Deutschland 221h
Österreich 170h
Finnland  93h
Schweiz  63h
luxemburg  59h
VAE 12h

WIR 
GRATulIEREN

Tanja und Harald 
Bareiner zur Geburt 
ihrer Tochter lina 
im Februar 2012
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Die Regierung hat im Februar ihr Sparpaket für die kommenden Jahre präsentiert. Neben strukturellen Reformen 
im Bund und den Ländern, werden auch neue Steuern eingeführt, bzw. bestehende Gesetze geändert werden. Die 
Änderungen sollen bereits teilweise mit Anfang April 2012 in Kraft treten, weshalb wir in dieser Ausgabe einen Über-
blick über den Entwurf des Stabilitätsgesetzes 2012 geben.
Die umfassendsten Änderungen liegen im Einkommen- und Umsatzsteuergesetz, wo teilweise neue Steuern einge-
führt bzw. bestehende Begünstigungen eingeschränkt werden. Bei den angeführten Änderungen handelt es sich um 
den derzeitigen Wissensstand, die endgültige Gesetzwerdung der einzelnen Maßnahmen ist noch abzuwarten.

ÄNDERuNGEN IN DER EINKoMMENSTEuER

Veräußerung von Grundstücken im Privatvermögen
Erhebliche Veränderungen erge-
ben sich durch das geplante Sta-
bilitätsgesetz 2012 im Bereich der 
Veräußerung von Grundstücken. Die 
bisher geltende Spekulationsfrist 
(Verkauf innerhalb von zehn Jahren) 
soll mit 1.4.2012 abgeschafft wer-
den. Dies bedeutet, dass bei Grund-
stücksverkäufen ab dem 01.04.2012 
in jedem Fall eine Steuerbelastung 
des Verkaufserlöses entsteht!
Zukünftig wird zwischen Neufällen 
(= Anschaffung ab dem 1. April 2002) 
und Altfällen unterschieden.

Bei den Neufällen wird beim Verkauf 
der Gewinn mit 25 % besteuert.

Bei den Altfällen (= Anschaffung vor 
dem 31. März 2002) wird wiederum 
unterschieden, ob eine Umwidmung 
vor oder nach dem 1.1.1988 erfolgt 
ist. Wurde das betreffende Grund-
stück vor dem 31.12.1987 umgewid-
met, kommt es zu einer pauschalen 

Besteuerung des Verkaufserlöses 
mit einem Steuersatz von 3,5 %. Bei 
einer Umwidmung des Grundstückes 
nach dem 01.01.1988 wird der Ver-
äußerungserlös mit einem pauscha-
len Steuersatz von 15 % besteuert.

Für beide Fälle sind im Gesetz fol-
gende Befreiungen vorgesehen:

 Veräußerung von Eigenheimen 
oder Eigentumswohnungen, wenn 
sie dem Veräußerer  seit der An-
schaffung und mindestens 2 Jah-
re durchgehend als Hauptwohn-
sitz oder innerhalb der letzten 10 
Jahre vor der Veräußerung min-
destens fünf Jahre durchgehend 
als Hauptwohnsitz gedient haben

 Selbst hergestellte Gebäude, 
soweit sie innerhalb der letzten 
10 Jahre nicht zur Erzielung von 
Einkünften gedient haben

 Grundstücke, die infolge eines 

behördlichen Eingriffs oder zur 
Vermeidung eines solchen nach-
weisbar unmittelbar drohenden 
Eingriffs veräußert werden.

Neben den Befreiungen ist im Gesetz 
zudem nach Ablauf von 10 Jahren ab 
Erwerb ein jährlicher Inflationsab-
schlag von 2,0 %, maximal jedoch  
50 % vorgesehen.

In Abhängigkeit des Anschaffungs-
zeitpunktes des Grundstückes kön-
nen sich jetzt viele Varianten erge-
ben, wobei es in Einzelfällen auch 
günstiger sein kann, mit dem Verkauf 
des Grundstückes noch bis zum In-
krafttreten des Stabilitätsgesetzes 
2012 zuzuwarten. Liegt der Anschaf-
fungszeitpunkt des Grundstückes 
vor dem 31.03.2002, ist jedenfalls 
eine Veräußerung vor dem 31.03.2012 
aus steuerlicher Sicht günstiger.

Veräußerung von Grundstücken im Betriebsvermögen

Bei Grundstücken des Betriebsver-
mögens soll auch die Gewinnermitt-
lungsart in Zukunft keine Rolle mehr 
spielen. Der Veräußerungsgewinn 

soll grundsätzlich mit 25% besteu-
ert werden (Ausnahmen sind z.B. 
Grundstücke im Umlaufvermögen 
des Betriebes). 

Anders als bisher werden Wertän-
derungen von Grund und Boden 
steuerlich immer erfasst (also auch 
bei Bilanzierung nach § 4 Abs 1 und  

ÄNDERuNGEN IN DER uMSATZSTEuER

Vorsteuerabzug bei Bauvorhaben eines unecht befreiten unternehmers mittels 
einer vorgeschaltenen Errichtungsgesellschaft

Erfolgt die Umsetzung eines Bau-
vorhabens im Auftrag eines unecht 
von der Umsatzsteuer befreiten 
Unternehmens (z.B. Banken, Versi-
cherungen oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechtes) durch eine vor-
geschaltene Errichtungsgesellschaft, 
ist zukünftig der Vorsteuerabzug aus 
den Baukosten nicht mehr möglich. 
Bisher konnte durch die Vorschaltung 

einer Errichtungsgesellschaft, die das 
Gebäude zehn Jahre steuerpflichtig 
an diesen Unternehmer vermietete, 
für die gesamten Errichtungskos-
ten der Vorsteuerabzug geltend ge-

Einnahmen-Ausgabenrechnung 
nach § 4 Abs 3).

Für  Grundstücke, die nach dem 31. 
März 2002 (Neufälle) angeschafft 
wurden, ist grundsätzlich der Ver-
äußerungsgewinn nach den all-
gemeinen steuerlichen Gewinner-
mittlungsvorschriften zu ermitteln 
und kann in weiterer Folge mit dem 
besonderen Steuersatz von 25 % 
versteuert werden. Nur für Grund 
und Boden kann hier der Inflations-
abschlag geltend gemacht werden.

Bei der Veräußerung von bebauten 
Betriebsgrundstücken des Altver-
mögens, bei denen der Grund und 
Boden zum 31.03.2012 nicht steuer-
verfangen war (somit bei Bilanzierern 

gem. § 4 Abs 1 und bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern gem. § 4 Abs 
3)  muss der Veräußerungserlös auf 
Grund und Boden und Gebäude auf-
geteilt werden. Der auf Grund und 
Boden entfallende Anteil kann mit 
3,5 % oder 15 % besteuert werden. 
Die Ermittlung des auf das Gebäude 
entfallenden Veräußerungsgewinns 
hat nach betrieblichen Gewinner-
mittlungsgrundsätzen zu erfolgen 
und kann in weiterer Folge mit dem 
besonderen Steuersatz von 25 % 
versteuert werden.

Bei Steuerpflichtigen, die ihren Ge-
winn durch Bilanzierung nach § 5 er-
mitteln  tritt hinsichtlich der Methode 
der Veräußerungsgewinnermittlung 
keine Änderung zur bisherigen 

Rechtslage ein. Allerdings ist auf die 
Veräußerung der besondere Steuer-
satz in Höhe von 25% anzuwenden. 

Bei Betriebsgebäuden wirkt sich 
– unabhängig von der Gewinner-
mittlungsart – die Änderung der 
Besteuerung von Grundstücksver-
äußerungen nicht auf die schon bis-
her bestehende uneingeschränkte 
Steuerhängigkeit aus. Die Versteu-
erung der realisierten stillen Reser-
ven erfolgt nunmehr mit 25%. Ein 
Inflationsabschlag kommt bei Ge-
bäuden aber nie zur Anwendung.
Für eine detaillierte Beratung zu die-
sem Thema stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung!

Solidarabgabe ab 2013

Befristet – bis zum Jahr 2016 – soll 
eine Solidarabgabe eingeführt wer-
den. Dabei kommt es zu einer Ände-
rung der Besteuerung des 13./14. 
Gehalts bei Arbeitnehmern, wobei 
davon nur Einkommen von monat-
lich mehr als 13.280,00 betroffen 
sind. Die Solidarabgabe ist gestaf-
felt und beträgt:

 bis zu einem Bruttomonatsbe-
zug von € 13.280,00: 6 % LSt.

 darüber hinausgehende Bezüge 
bis € 25.780,00: 27 % LSt.

 darüber hinausgehende Bezüge 
bis € 42.477,00: 35,75 % Lst.

 darüber hinausgehende Bezüge: 
50 % Lohnsteuer

Um neben den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit auch die Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit zu 
umfassen, wird der Gewinnfreibe-
trag in Höhe von 13 % wie folgt ab 
einem Gewinn von Euro 175.000 pro 
Jahr reduziert:

 bis € 175.000,00 Gewinn: 
 13 % Gewinnfreibetrag

 zwischen € 175.000,00 und 
 € 350.000,00 Gewinn: 
 7 % Gewinnfreibetrag

 zwischen € 350.000,00 und 
 € 580.000,00 Gewinn: 
 4,5 % Gewinnfreibetrag

 ab € 580.000,00 Gewinn: 
 Kein Gewinnfreibetrag

STEuERlIcHE ÄNDERuNGEN 
IM RAHMEN DES STABIlITÄTSGESETZES 2012

www.fritzenwallner-gandler.at
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ÄNDERuNGEN IM BEREIcH DER SoZIAlVERSIcHERuNG

Die Beitragssätze zur Pensions-
versicherung für GSVG- und BSVG-
Versicherte werden auf 18,5 % an-
gehoben und gleichzeitig wird die 
Mindestbeitragsgrundlage der Pen-
sionsversicherung im GSVG nicht wie 
bisher sinken.
Die Höchstbeitragsgrundlage in der 

Pensionsversicherung wird zusätz-
lich um € 90,00 erhöht. Auch die 
Höchstbeitragsgrundlage für die Ar-
beitslosenversicherung wird ab 2013 
zusätzlich um € 90,00 erhöht und die 
Beitragspflicht bis zum Erreichen des 
für die Alterspension maßgeblichen 
Mindestalters verlängert.

Eine neue „Manipulationsgebühr“ 
in Höhe von € 110,00 soll bei Kün-
digung eines Arbeitnehmers durch 
den Dienstgeber anfallen. Von die-
ser Maßnahme sind vor allem Sai-
sonbetriebe betroffen, da diese im 
derzeitigen Entwurf nicht von dieser 
Gebühr befreit sind.

Mag. Julian Holleis

DIE VERJÄHRuNGSFRISTEN 
IM ABGABENREcHT

TERMINANKüNDIGuNG 
VoRTRAG „So PRüFT DIE FINANZ“

Verjährung bedeutet, dass das Recht der Abgabenbehörde zur Festsetzung oder Einhebung einer Abgabe durch 
Zeitablauf erlischt. Die Verjährung ist von Amts wegen zu beachten. Ein Verzicht auf die Verjährung ist nicht möglich. 

Im Bereich des Abgabenrechts wird unterschieden zwischen
 der Festsetzungsverjährung und
 der Einhebungsverjährung.

Die Festsetzungsverjährung
Die Festsetzungsverjährung be- 
deutet, dass das Recht zur Gel-
tendmachung des Abgabenan-
spruchs erlischt. Der Abgabenan-
spruch bleibt selbst nach Eintritt 
der Festsetzungsverjährung beste-
hen, kann aber nicht mehr durch-
gesetzt werden. 
Die Entstehung des Abgaben- 
anspruchs erfolgt aufgrund ma- 
teriellrechtlicher Bestimmungen, 
z.B. durch Bestimmungen im Um-
satzsteuergesetz oder von Rege-
lungen in der Bundesabgabenord-
nung, bei denen die Verwirklichung 
eines Tatbestandes die Abgaben-
pflicht auslöst.

Fristen für die Festsetzungsset-
zungsverjährung

 3 Jahre: für Verbrauchsteuern, 
feste Gebühren; 

 5 Jahre: bei allen übrigen 
 Abgaben;

 5 Jahre besteht das Recht zur 
Rückforderung zu  Unrecht be-
zogener Beihilfen, Erstattun-
gen, Vergütungen und Abgel-
tungen von Abgaben;

 10 Jahre: soweit eine Abgabe 
hinterzogen ist (gilt für Abga-
ben deren Anspruch nach dem 
31.12.2002 entstanden ist);

 1 Jahr für Strafen und 
 Kostenersatz.

Die absolute Verjährung, die nach 
10 Jahren eintritt, wird auf den 
Zeitpunkt des tatsächlichen Ent-
stehens des Abgabenanspruchs 
(taggenau) abgestellt. In der Re-
gel beginnt der Fristenlauf mit 
Ablauf des Jahres in dem der Ab-
gabenanspruch entstanden ist, 
bei Zwangs-, Ordnungs-, Mutwil-
lensstrafen mit dem Entstehen der 
Voraussetzung für die Strafe oder 
Kostenersatz.

Bei vorläufig festgesetzten Abga-
benbescheiden beginnt die Verjäh-
rungsfrist erst dann zu laufen, wenn 
die Ungewissheit beseitigt wurde 
(also ein endgültiger Bescheid er-
lassen wurde). Mit Geltung des Be-
trugsbekämpfungsgesetzes 2010 

Auch in diesem Jahr dürfen wir Sie wieder sehr herzlich 
zu einem sehr interessanten Vortrag im Rahmen unse-
rer Klienten-Informationsveranstaltungen einladen. 

Mit Herrn Wirtschaftsprüfer KR Hannes Mitterer konnten 
wir neuerlich einen Experten gewinnen, der uns in die-
sem Jahr Einblicke in die Prüfungsmethoden der Abga-
benbehörde gewähren wird.

Die Veranstaltung findet statt

AM DoNNERSTAG, DEN 14.06.2012
IM KAMMERlANDERSTAll IN NEuKIRcHEN

Eine persönliche Einladung zu dieser Veranstaltung 
mit Anmeldemöglichkeit folgt zeitgerecht.

NEuER 
KooPERATIoNS-

PARTNER

Mag. Peter Kiene

Jahr der Geburt 1969
Sternzeichen Krebs
Hobbys Sport
Ausbildung und * HAK-Matura
bisherige Tätigkeit   * 6 Jahre Firma Vorreiter Kaprun - verant-
   wortlich für die gesamte Buchhaltung 
   und Lohnverrechnung
  * Studium Rechtswissenschaften
   Universität Salzburg
  * während des Studiums als Buchhalter 
   für mehrere kleinere Unternehmen tätig
  * seit 1999 selbständiger Bilanzbuchhalter
Arbeitsbereich Selbst. Buchhalter, Kooperationspartner
Kooperations-
partner seit Februar 2012

macht werden. Durch die Möglichkeit 
der Rückoption zur Steuerbefreiung 
konnte die Errichtungsgesellschaft 
nach zehn Jahren das Gebäude un-
echt steuerbefreit vermieten oder 
verkaufen, ohne dass es einer Be-
richtigung des zunächst geltend ge-

machten Vorsteuerabzugs bedurfte.

Dieses Gesetz gilt für Mietverhältnis-
se, die ab 1.4.2012 abgeschlossen 
werden, sofern mit der Errichtung des 
Gebäudes durch den Unternehmer 
nicht bereits vor dem 01. April 2012 

begonnen wurde. Betroffen sind vor 
allem Banken, Versicherungen und 
Ärzte (unechte Umsatzsteuerbefrei-
ung). Der Unternehmer hat diese Vo-
raussetzungen der Unternehmerei-
genschaft nachzuweisen.

umsatzsteuer: Vorsteuerrückzahlung 20 Jahre

Ein Gebäude für das eine Vorsteuer 
abgezogen wurde, kann erst nach 
20 Jahren (bisher: 10 Jahre) ohne 

eine Vorsteuerkorrektur verkauft 
oder privat genutzt werden. Auch 
diese Änderung betrifft Gebäude, 

die unternehmerisch erstmals ab 
dem 01.04.2012 genutzt werden.

www.fritzenwallner-gandler.at

NEU
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wurde die absolute Verjährung bei 
vorläufigen Bescheiden auf 15 Jahre 
ausgedehnt – das gilt für Abgaben, 
deren Abgabenanspruch nach dem 
31.12.2002 entstanden ist.

Das Recht Verspätungszuschläge, 
Anspruchszinsen oder Abgabener-
höhungen festzusetzen, verjährt 
mit der Abgabe. 
Eine Verlängerung der Verjährungs-
frist ist durch jede nach außen er-
kennbare Amtshandlung der Abga-
benbehörde zur Geltendmachung 
des Abgabenanspruchs oder zur 
Feststellung des Abgabepflichti-
gen möglich. Die Maßnahmen müs-
sen dazu: 

 einwandfrei nach außen er-
kennbar sein,

 von der sachlich zuständigen 
Behörde gegen einen konkreten 
Abgabepflichtigen gerichtet sein,

 sich auf die Festsetzung be-

stimmter Abgaben für bestimm-
te Jahre beziehen

Verlängerungshandlungen bilden 
z.B. folgende Tätigkeiten:

 die Zustellung von (Abgaben-) 
Bescheiden,

 Vorhalte, Zusendung von Erklä-
rungen,

 Feststellungsbescheide betref-
fend abgeleiteter Bescheide,

 Außenprüfungen von sachlich 
zuständigen Behörden,

 Vorladungen,

 Amtshilfeersuchen,

 Anfragen an Auskunftspersonen

Bei absoluter Verjährung (10 Jahre) 
ist keinerlei Verlängerung möglich.
Interessant ist, dass der Beginn des 

Fristenlaufes bei Erwerben die der 
Erbschafts- oder Schenkungsteu-
er unterliegen, mit dem Ablauf des 
Jahres erfolgt, in dem die Abgaben-
behörde vom Erwerb/Rechtsvor-
gang Kenntnis erlangt. Dadurch ist 
es möglich, dass auch Erbschaf-
ten oder Schenkungen die vor dem 
1.8.2008 (entfallen der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer) erfolgten, 
noch jetzt besteuert werden kön-
nen. Die absolute Verjährung im Erb-
schafts- und Schenkungssteuer-
recht beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Anzeige der Erbschaft bzw. Schen-
kung bei der Behörde zu laufen.

Es gibt verschiedene weitere Son-
derbestimmungen mit der Auswir-
kung, dass die Verjährung erst zu 
einem späteren Zeitpunkt zu laufen 
beginnt (Ereignis mit rückwirkender 
Bedeutung, Doppelt- oder Nichtbe-
rücksichtigung eines steuerlichen 
Sachverhalts, etc.).

Die Einhebungsverjährung

Die Einhebungsverjährung bedeu-
tet, dass das Recht zur Einhebung 
bereits vorgeschriebener (festge-
setzter) Abgaben erlischt.

Die Einhebungsverjährung kommt 
zur Anwendung, sofern die Abga-
be innerhalb von fünf Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Abgabe fällig war, nicht ein-
gehoben wurde. Sie tritt jeden-
falls nicht vor Eintritt der Festset-
zungsverjährung ein. 

Durch jede nach außen hin erkenn-
bare Amtshandlung zur Durchset-
zung des Abgabenanspruchs wird 
die Einhebungsverjährung unter-

brochen und beginnt mit Ablauf 
dieses Jahres neu zu laufen.

Die Einhebungsverjährung wird ge-
hemmt, 

 wenn eine Einbringung wegen  
höherer Gewalt innerhalb von 6 
Monaten vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist nicht möglich ist,

 bei Aussetzung der Einhebung,

 bei einem Pfand (bei Hypothe-
ken 30 Jahre ab Eintragung).

Bei der Einhebungsverjährung gibt 
es keine absolute Verjährung. Die In-

anspruchnahme einer Haftung mit-
tels eines Haftungsbescheides un-
terbricht die Einhebungsverjährung.
Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass trotz der ein-
deutigen gesetzlichen Fristen im 
Bereich der Verjährung jeder Sach-
verhalt individuell geprüft werden 
muss. Durch weitere gesetzliche 
Bestimmungen, auf welche im Rah-
men dieses Artikels nicht einge-
gangen werden konnte, kann eine 
Beurteilung, ob ein Abgabenan-
spruch verjährt ist, nur im Rahmen 
einer fundierten Sachverhaltser-
mittlung erfolgen.

 Mag. Bernd Maier 

NEu IM TEAM Mag.a Birgit Mürwald

Jahr der Geburt 1969
Sternzeichen Wassermann
Hobbys Saxophon, Lesen, Geselligkeit und Sport

Ausbildung und * HAK, Studium der Erziehungswissen-
bisherige Tätigkeit  schaften inkl. gewählte Fächer: BWL, 
   Psychologie, Soziologie und Erwach-
   senenbildung;

   * während des Studiums in Bereichen Bank,
   Sekretariat und Telefonmarketing tätig

  * Leitungspositionen im Sozialbereich 
   (Pro Mente Salzburg und Caritas Salzburg) 

Arbeitsbereich Personalverrechnung

im Team seit März 2012

SKITAG AM WIlDKoGEl
Unseren heurigen Skitag haben wir 
Anfang März bei traumhaftem Wet-
ter in Neukirchen verbracht. Nach 
einem herzhaften Frühstück im 
Bergrestaurant der Wildkogelbah-
nen haben wir bei besten Schnee-
verhältnissen alle Pisten im Gebiet 
ausgiebig getestet. 

Natürlich blieb auch genügend Zeit, 
die eine oder andere Hütte für eine 
kleine Stärkung aufzusuchen. 

Nach einem sportlich intensiven 
und erlebnisreichen Skitag haben 
wir uns am Abend noch im Gasthof 
Fichtenrand mit schmackhaften 
Ripperl gestärkt.

www.fritzenwallner-gandler.at

NEU
Besuchen Sie unsere Homepage im neuen Design
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Gruber & Partner | Unternehmensberatung GmbH
Geschäftsführer: Bernhard Gruber, CMC, Akademischer Unternehmensberater

5741 Neukirchen am Großvenediger 5730 Mittersill
Schlosserfeld 344    Gerlosstraße 8b
Tel. 06565 2091   Fax 06562 48658 440
Fax 06565 2091 460   office@gruber-partner.at

Jürgen Kantner
Unternehmensberater

GRuBER 
&PARTNER

ARBEITNEHMERVERANlAGuNG

EINE VERANlAGuNG 
MuSS DuRcHGEFüHRT 
WERDEN, WENN: 

 ein Arbeitnehmer auch noch an-
dere Einkünfte erzielt hat, deren 
Gesamtbetrag € 730,– übersteigt.

 im Kalenderjahr zumindest zeit-
weise gleichzeitig zwei oder 
mehr lohnsteuerpflichtige Ein-
künfte, die gesondert versteu-
ert wurden, bezogen wurden.

 pauschal besteuerte Kranken-
gelder bzw. Bezüge gem. Hee-
resgebührengesetz bezogen 
wurden.

 die in einem Freibetragsbe-
scheid für das betreffende Jahr 
berücksichtigten Verhältnisse 
hinsichtlich Sonderausgaben, 
außergewöhnlichen Belastun-
gen und Werbungskosten ge-
ringer als in der ausgewiesenen 
Höhe angefallen sind

 der Alleinverdiener- bzw. Alleiner-
zieherabsetzbetrag berücksich-
tigt wurde, aber die Vorausset-
zungen nicht mehr gegeben sind.

EINE VERANlAGuNG 
Soll DuRcHGEFüHRT 
WERDEN, WENN: 

 der Alleinverdiener- oder Allein-
erzieherabsetzbetrag während 

des Jahres noch nicht berück-
sichtigt wurde bzw. zur Rücker-
stattung der Negativsteuer.

 Bei Unterhaltszahlungen zur 
Geltendmachung des Unter-
haltsabsetzbetrages.

 Sonderausgaben, außerge-
wöhnliche Belastungen und 
Werbungskosten noch nicht 
oder in zu geringer Höhe geltend 
gemacht wurden.

HINWEIS: Eine Veranlagung (dann 
allerdings eine Einkommensteuer-
veranlagung) empfiehlt sich auch, 
wenn Sie neben den Einkünften als 
Dienstnehmer aus einer anderen 
Einkunftsquelle einen Verlust erlit-
ten haben!

ABSETZBETRÄGE

Absetzbeträge vermindern – an-
ders als Sonderausgaben, außer-
gewöhnliche Belastungen und 
Werbungskosten – DIREKT die zu 
zahlende Steuer. Sie sollten daher 
keinesfalls vergessen, diese Steu-
ersparmöglichkeiten in Anspruch 
zu nehmen! Zu den Absetzbeträgen 
zählen beispielsweise:

 Alleinverdienerabsetzbetrag
 Alleinerzieherabsetzbetrag
 Unterhaltsabsetzbetrag
 Arbeitnehmer-, 

 Verkehrsabsetzbetrag
 Pensionistenabsetzbetrag

SoNDERAuSGABEN

Sonderausgaben reduzieren – an-
ders als Absetzbeträge – die Steu-
er nicht direkt, sondern verringern 
die Bemessungsgrundlage für die 
Steuerberechnung. Beispiele für 
Sonderausgaben sind:

 Renten und dauernde Lasten
 Freiwillige  Weiterversicherung,  

 Nachkauf von Versicherungs- 

 zeiten
 Freiwillige Personenversiche-

rungen (Kranken-, Unfall-, Pen-
sions-, Lebensversicherung), 
Pensionskassenbeiträge

 Wohnraumschaffung, 
 Wohnraumsanierung

 Kirchenbeiträge
 Steuerberatungskosten
 Spenden für Lehre und 

 Forschung
 Humanitäre Spenden
 Verlustvortrag

AuSSERGEWÖHNlIcHE 
BElASTuNGEN

Außergewöhnliche Belastungen re-
duzieren – wie die Sonderausgaben 
– auch nur die Bemessungsgrund-
lage für die Steuerberechnung.

oHNE SElBSTBEHAlT-ABZuG:
 Katastrophenschäden
 Kosten aufgrund von Behinde-

rungen (eigene, des Ehegatten 
bzw. von Kindern)

 Auswärtige Berufsausbildung 
von Kindern

 Kosten für Kinderbetreuung

MIT SElBSTBEHAlT-ABZuG (BSP.):
 Krankheitskosten
 Diätverpflegung
 Kurkosten
 Alters- und Pflegeheim
 Begräbniskosten

WERBuNGSKoSTEN

Werbungskosten sind alle Ausga-
ben, die Sie zur Erwerbung, Siche-
rung und Erhaltung Ihrer Einnahmen 
als Arbeitnehmer tätigen. Wichtig 
ist, dass die Ausgaben in einem 
objektiven Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit stehen (d. h. 
nicht die PRIVATE Lebensführung 
betreffen!) und belegmäßig durch 

eine ordentliche Rechnung nach-
gewiesen werden können. Natürlich 
dürfen diese Kosten vom Arbeitge-
ber nicht rückvergütet werden.

Zu DEN WERBuNGSKoSTEN 
ZÄHlEN BEISPIElSWEISE:

 Pendlerpauschale
 Absetzung für Abnutzung
 Pflichtbeiträge aufgrund einer

 geringfügigen Beschäftigung
 Gewerkschaftsbeiträge
 Arbeitskleidung
 Arbeitsmittel
 Arbeitszimmer
 Aus- und Fortbildung, 

 Umschulung
 Büromaterial und Porti
 Computer und Zubehör
 Doppelte Haushaltsführung
 Fachliteratur
 Familienheimfahrten
 Fehlgelder
 Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Internetkosten
 Kilometergeld
 Reisekosten
 Telefongebühren
 Umzugskosten
 Unfallkosten (berufliche)
 Vorstellungsgespräch 

 (Inseratkosten, …)

Zu beachten ist, dass es für be-
stimmte Berufsgruppen (Artisten, 
Bühnenangehörige, Schauspieler, 
Fernsehschaffende, Journalis-
ten, Musiker, Forstarbeiter, Förs-
ter, Hausbesorger, Heimarbeiter, 
Stadt-, Gemeinde- oder Ortsver-
treter, Vertreter) auch die Möglich-
keit gibt, gesetzlich festgelegte 
Werbungskostenpauschalbeträge 
(ohne Einzelnachweis) in Anspruch 
zu nehmen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Erstellung Ihrer Arbeitnehmerver-
anlagung.

Martina Dreier 

In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Zusammenfassung, in welchen Fällen eine  
Arbeitnehmerveranlagung eingereicht werden muss, bzw. wann eine Einreichung sinn-
voll ist. Zudem finden Sie eine übersicht, welche möglichen Ausgaben im Rahmen einer  
Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt werden können.

Bernhard Gruber, CMC 
Akademischer Unternehmensberater

www.gruber-partner.at
NEU

Besuchen Sie unsere Homepage im neuen Design
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WIR 
GRATulIEREN

Gabi Foidl zu ihrem 
30. Geburtstag

NEuERuNGEN BEIM BEZuG VoN KINDER-
BETREuuNGSGElD FüR GEBuRTEN AB 1.1.12
Werden selbstständige Einkünfte 
während eines Kalenderjahres er-
zielt, in dem nicht ganzjährig Kinder-
betreuungsgeld (KBG) bezogen wird, 
so muss nun für diesen Zeitraum 
ein Abgrenzungsnachweis erbracht 
werden. Dabei handelt es sich um 
eine Erläuterung des Jahresab-
schlusses. Dies ist ein Nachweis 
der zugeflossenen Einnahmen bzw. 
bezahlten Ausgaben, welche wäh-

rend des KBG-Bezuges und welche 
außerhalb des KBG-Bezuges erzielt 
wurden. Dieser Abgrenzungsnach-
weis muss nun innerhalb von zwei 
Jahren, gerechnet ab Ende des Ka-
lenderjahres, in dem KBG bezogen 
worden ist, den Krankenkassen un-
aufgefordert übermittelt werden. 
Erstmalig gilt dies für Geburten ab 
dem 01.01.2012. Somit muss der 
erste Abgrenzungsnachweis bis 

31.12.2014 bei der Krankenkasse 
eingereicht werden. Versäumt je-
mand diese Frist, dann kann der 
Nachweis auch nicht mehr nachge-
holt werden. Der Zuverdienst wird 
dann so ermittelt, dass die Kranken-
kasse die Einkünfte des gesamten 
Jahres zum Vergleich heranzieht und 
dadurch überschreitet man leicht 
die erlaubte Zuverdienstgrenze. 

Brigitte Wechselberger 

RAIFFEISEN WoHNKREDIT
AllES FüR DAS NEuE ZuHAuSE
Ökonomisch kluge Entscheidung. 
Statt jahrelang Miete zu bezahlen, investiert der Eigen-
heimbesitzer sein Geld wertbeständig und inflationssi-
cher in bleibende Werte, die auch künftigen Generatio-
nen erhalten bleiben und finanzielle Absicherung für die 
Zukunft bieten. Langfristig gesehen ist der Immobilien-
kauf günstiger als das Mieten. Legt man einer monatli-
chen Miete in Höhe von 500 Euro (ohne Betriebskosten) 
eine angenommene jährliche Preissteigerung von 2 % zu 
Grunde, zahlt der Mieter in 30 Jahren mehr als 243.000 
Euro in eine fremde Tasche. Statt steigender Mietkosten 
hat der Käufer später deutlich mehr Geld zur Verfügung. 
Mit dem flexiblen Raiffeisen Wohnkredit lassen sich der 
Traum vom Eigenheim verwirklichen und Sanierungen 
einfach und schnell finanzieren. Bei langfristigen Fi-
nanzierungen ist es sinnvoll, die Kreditzinsen mit einer 
Zinsobergrenze abzusichern. Auf Wunsch kann ein til-
gungsfreier Zeitraum eingeräumt werden, in dem nur die 
Zinsen bezahlt werden. Gerade während der Bauphase 
kann das von Vorteil sein.

Auf Förderungen nicht vergessen
Förderungen gibt es viele, u.a. für die Errichtung von 
Einfamilienhäusern, den Kauf bestehender Wohnun-
gen, den Energieausweis oder Sanierungsmaßnahmen 
für den Wärmeschutz. Der Raiffeisen Berater informiert 
umfassend.

Eigentum rechtzeitig versichern
Zu guter Letzt spart die richtige Vorsorge im Ernstfall 
viel Ärger und eine Menge Geld. Den optimalen Schutz 
bietet die Raiffeisen Wohnungs- bzw. Eigenheimver-
sicherung. In der Bauphase profitiert der Bauherr au-
ßerdem automatisch von der gratis Raiffeisen Rohbau-
schutzversicherung. 

RAIFFEISEN VoRTEIlE

•	 Raiffeisen Wohnkredit mit besten Zinsen 
•	 leistbare Kreditraten durch Zinsabsicherung
•	 Mit	dem	Raiffeisen Baukonto die Finanzen 
  in der Bauphase fest im Griff
•	 umfassende Förderungsberatung für die 
  Schaffung oder Sanierung des Eigenheims
•	 Optimaler	Schutz	fürs	Zuhause	mit	der	Raiffeisen 
  Wohnungs-/Eigenheimversicherung 
  3 Monate gratis*
•	 Raiffeisen Rohbauschutz für Hausbauer  
  24 Monate gratis**

* gilt bei gleichzeitigem Abschluss eines Raiffeisen
  Wohnkredites bis 31.12.2012
** gilt bei Abschluss einer Eigenheimversicherung 
  zu Baubeginn

 

Eine Information Ihrer 
oberpinzgauer Raiffeisenbanken

BERuFuNGSZINSEN AB 01.01.2012
Wenn der Steuerpflichtige eine 
Steuerzahlung bereits geleistet 
hat und gegen diese beruft, so be-
kommt er ab 01.01.2012 im Falle ei-
ner Stattgabe eine Verzinsung des 
zu Unrecht bzw. zuviel geleisteten 
Betrages. Bis zum 31.12.2011 muss-
te er alleine das  Zinsrisiko tragen. 

Nunmehr stehen den Steuerpflich-
tigen nach der BAO Berufungszin-
sen zu, wenn: 

 die Höhe der Abgabe von der 
 Berufung abhängt

 die Abgabe bereits 
 entrichtet wurde

 in der Folge der Berufung 
 die Höhe der Abgabe herab-
 gesetzt wird

 der Abgabenpflichtige  einen
 Antrag auf Auszahlung der
 Berufungszinsen stellt.

Diese Berufungszinsen betragen 
2% über den Basiszinsatz somit 
derzeit 2,38 % per anno, sofern 

sie den Betrag von € 50,00 über-
schreiten. Darunter liegende Zins-
beträge sind nicht festzusetzen. 
Diese Berufungszinsen werden nur 
für den Zeitraum ab Entrichtung 
der strittigen Steuer bis zur Beru-
fungsentscheidung gutgeschrie-
ben. Sollten strittige Abgaben vor 
dem 01.01.2012 entrichtet worden 
sein, erfolgt eine Verzinsung erst 
ab dem 01.01.2012. Gesetzlich ge-
regelt wurde dies im § 205a BAO. 

Hermann Gandler 

www.fritzenwallner-gandler.at
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KANZlEI 
PülZl & PARTNER

AuSlAGEN EINES GMBH-GESEllScHAFTERS 
IM INTERESSE SEINER GESEllScHAFT 
STEuERlIcH ABZuGSFÄHIG?

AKTuEllE PRAKTIScHE BucHTIPPS:

Ausgangsbeispiel:  
Ein nicht geschäftsführender Ge-
sellschafter einer GmbH macht im 
Rahmen seiner persönlichen Ein-
kommensteuererklärung Reise-
kosten, die im Interesse der GmbH 
getätigt wurden, als Betriebsaus-
gaben geltend.

Kann der Gesellschafter die ange-
fallenen Reisekosten tatsächlich 
steuermindernd geltend machen?

Nein, eine steuerwirksame Gel-
tendmachung dieser Kosten in 
seiner persönlichen Einkommen-
steuererklärung ist nach einem Ur-
teil des österreichischen Verwal-
tungsgerichtshofes (VwGH) nicht 
möglich.

Erläuterung: 
Wie der VwGH in seiner Entschei-
dung vom 6.7.2011, Geschäftszahl 
2008/13/0234, sinngemäß ausge-
sprochen hat, stellt die Tätigkeit 
eines unentgeltlich im Interesse 
seiner Kapitalgesellschaft tätig 
werdenden Gesellschafters keine 
separate Einkunftsquelle dar. Die 
im Interesse der Gesellschaft ge-
tätigten Reisekosten stehen nach 

Auffassung des VwGH vielmehr in 
einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Beteiligung des Ge-
sellschafters an seiner GmbH und 
damit in unmittelbarem wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit mögli-
chen Gewinnausschüttungen der 
GmbH, welche beim Gesellschafter 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
darstellen. Da solche Ausschüttun-
gen (nur) mit einer abschließenden 
25%igen Kapitalertragsteuer (KESt) 
belegt werden (keine weiteren 
Steuererklärungspflichten; soge-
nannte Endbesteuerungswirkung 
der KESt), greift § 20 Abs. 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG), wel-
cher im Wesentlichen besagt, dass 
Aufwendungen in unmittelbarem 
wirtschaftlichem Zusammenhang 
mit steuerfreien oder endbesteu-
erten Einkünften steuerlich nicht 
abgezogen werden können. Diese 
Regelung ist nach einem Urteil des 
österreichischen Verfassungsge-
richtshofes nicht verfassungswid-
rig. Damit kann der Gesellschafter 
seine unentgeltlich im Interesse 
der Gesellschaft getätigten Auf-
wendungen nicht steuermindernd 
in seiner persönlichen Steuererklä-
rung geltend machen.

Praktischer Tipp: 
In der Praxis kommt es aus ver-
schiedenen Gründen (Entlastung 
der Gesellschaft, Bequemlichkeit, 
etc.) vor, dass Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft im Interesse 
der Gesellschaft getätigte Auf-
wendungen nicht gesondert an die 
Gesellschaft verrechnen, sondern 
in der persönlichen Steuererklä-
rung geltend machen. Dies erweist 
sich – wie oben dargelegt – bei Un-
entgeltlichkeit der Tätigkeit jeden-
falls als steuerlich nachteilig. Das 
gilt im Übrigen nicht nur für Gesell-
schafter ohne Geschäftsführungs-
funktion, sondern auch für ge-
schäftsführende Gesellschafter, 
sofern diese (oftmals aus Gründen 
der Liquiditätsverbesserung auf 
Gesellschaftsebene) unentgeltlich 
tätig werden.
Lässt sich dagegen der Gesell-
schafter seine Auslagen von der 
Gesellschaft vergüten, führen die 
Aufwendungen – auf Ebene der 
Gesellschaft – infolge des soge-
nannten objektiven Nettoprinzips 
sehr wohl zu Betriebsausgaben, 
welche das steuerliche Ergebnis 
der Gesellschaft reduzieren. Auf 
Ebene des Gesellschafters kommt 

es in diesem Fall zu einem steu-
erlichen Nullsummenspiel, weil 
die im Interesse der Gesellschaft 
getätigten Aufwendungen durch 
den Auslagenersatz kompensiert 
werden. Steuerlich gesehen ist 

es demnach bei unentgeltlichem 
Tätigwerden für seine Kapitalge-
sellschaft selbst im Rahmen von 
Familien- oder Ein-Personen-
Gesellschaften günstiger, die auf 
persönlicher Ebene im Interesse 

der Gesellschaft getätigten Aus-
gaben an die Gesellschaft weiter 
zu verrechnen anstatt sie in der ei-
genen Einkommensteuererklärung 
geltend zu machen.

StB MMag. Dr. Peter Pülzl, ll.M.

Claudia Bodner | Werner Pilgermair | Peter Pülzl  
Reverse charge und Auftraggeberhaftung in der Bauwirtschaft – Die Regelungen im umsatzsteuer-, 
Sozialversicherungs- und Einkommensteuerrecht mit Sonderteil BuAK, SWK-Spezial
Aus dem Inhalt: Umsatzsteuerliche Reverse-Charge-Regelung im Bau- und Baunebengewerbe
   Bauleistungen – Grenzfälle und Zweifelsfragen
   Auftraggeberhaftung im Sozialversicherungsrecht
   Auftraggeberhaftung für lohnabhängige Abgaben
   Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse aus Unternehmersicht
   Praxistipps, Beispiele, Adressen und Formulare 
Linde Verlag, Wien, Februar 2012, 120 Seiten, ISBN 978-3-7073-2038-1, € 24,– inkl. uSt

Christian Fritz 
Handbuch zu den Schischulgesetzen Westösterreichs
Das Handbuch bietet eine aktuelle Kommentierung der landesgesetzlichen Bestimmungen für Schischulen in 
Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Die Praxisorientierung des Werkes wird durch Beiträge zur sozialversicherungs-
rechtlichen Behandlung von Gesellschafter-Schilehrern und zur Wahl der bestmöglichen Rechtsform optimiert. 
Der Autor, Christian Fritz, LL.M., LL.M., MBA, ist ein ausgewiesener Insider zum Schischulwesen und bietet Ge-
währ für eine hochkarätige Aufbereitung der Materie. Das Buch kann jedem, der mit Schischulen zu tun hat, 
wärmstens empfohlen werden – die Amortisationsdauer dieser Investition ist verschwindend gering.

LexisNexis ARD ORAC, Wien, November 2011, 464 Seiten, ISBN 978-3-7007-5102-1, € 59,– inkl. uSt

StB MMag. Dr. Peter Pülzl, ll.M.
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BESTEuERuNG 
VoN WAlDVERKÄuFEN

Wie der Gewinn aus Waldverkäufen ermittelt wird?

Aufgrund der LuF- Pauschalie-
rungsverordnung kann nach § 1 
Abs. 5 der Veräußerungsgewinn 
pauschal mit 35% vom Veräuße-
rungserlös ermittelt werden. Dies 
gilt nicht nur für voll- und teilpau-
schalierte Landwirte, sondern auch 
für jene, die ihren Gewinn mittels 
Buchführung oder Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung ermitteln.

FüR DIE MÖGlIcHKEIT ZuR 
PAuScHAlIERuNGSMETHoDE 
GIBT ES AllERDINGS GRENZEN: 
Bis 2010 gab es eine Erlösgrenze 
von € 220.000,- pro Veräußerungs-
fall. Mit der neuen LuF-Pausch- 
VO 2011 wurde die Erlösgrenze  
auf € 250.000,- pro Kalenderjahr  
geändert.

Für die Beurteilung des Überschrei-
tens der Grenze von € 250.000,- 
kommt es auf den Zeitpunkt der 
vereinbarten Kaufpreise der Ver-
pflichtungsgeschäfte an und nicht 
auf die Zahlung der Veräußerungs-
erlöse ( Zeitpunkt der Lieferung).

Der Gewinn wird allerdings von den 
tatsächlich zugeflossenen Veräu-
ßerungserlösen ermittelt.

Macht der Forstwirt von der 
35%-Gewinnpauschalierung nicht 
Gebrauch, oder überschreitet er 
die Grenzen lt. Pausch-VO, sind 
dem Veräußerungserlös für das 
stehende Holz die seinerzeiti-
gen Anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten gegenüberzustellen. 
Hierbei ist aber zu beachten, dass 
zwischenzeitliche Holzverkäufe die 
seinerzeitigen Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten anteilig verrin-
gern. Anteilige Veräußerungskos-
ten können aber als Betriebsaus-
gabe abgezogen werden.

Sind keine Anschaffungskosten 
vorhanden, weil der Forst unent-
geltlich erworben wurde, sind die 
historischen Anschaffungskos-
ten zu schätzen. Es besteht die 
Möglichkeit die historischen An-
schaffungskosten in der Höhe des 
Einheitswertes zum 1.1.1989 zu 
schätzen, dieser ist aber erfah-
rungsgemäß niedrig. Daher sollte 
in so einem Fall grundsätzlich ein 

Sachverständigen-Gutachten Aus-
kunft über den Wert des stehenden 
Holzes schaffen.

BEISPIEl: Veräußerung von 5 ha 
Forstfläche um € 100.000,-

VARIANTE 1: Ansatz mit 35% von 
€ 100.000,- =  €  35.000,- Gewinn

VARIANTE 2: Einholung eines Sach-
verständigen-Gutachtens zur Er-
mittlung des auf das stehende 

Holz entfallenden Teils des Veräu-
ßerungserlöses.

Der Gewinn wird nach dem Einkom-
mensteuertarif besteuert.

Wann handelt es sich nicht um Waldverkäufe?

Veräußert ein Land- und Forstwirt 
den gesamten Forst und behält 
sich die Landwirtschaft zurück, so 
kommt es zu einer sogenannten 
Teilbetriebsveräußerung und es 
steht der anteilige Freibetrag von  
€ 7.300,- gemäß § 24 (4) EStG zu (der 
Anteil wird im Verhältnis der auf den 
Forst bzw. die Landwirtschaft ent-
fallenden Einheitswerte ermittelt). 

Eine weitere Möglichkeit ist die Ver-
teilung des Veräußerungsgewinnes 
auf 3 Jahre gemäß § 37 (2) Z 1 EStG.

Wird der gesamte LuF-Betrieb ver-
kauft, und liegen die Vorausset-
zungen nach § 37 (5) EStG vor, so 
unterliegt der Veräußerungsgewinn 
dem halben Einkommensteuersatz. 
Gegebenenfalls kann es auch hier 

zu einer Inanspruchnahme des ge-
samten Freibetrages von € 7.300,- 
kommen. Aber auch die Gewinnver-
teilung auf 3 Jahre ist denkbar.

Der Verkauf von Teilwaldrechten 
oder Agrargemeinschaftsanteilen 
ist ebenfalls nicht als Waldverkauf 
zu beurteilen und ist jedenfalls zur 
Gänze steuerpflichtig.

Wie wird der Grund und Boden bei Waldverkäufen besteuert?

Die 35%-Pauschale steht für den 
Wertzuwachs des stehenden Hol-
zes, der Grund- und Bodenanteil ist 
also nicht abgegolten.

Da die Veräußerung von Grund und 

Boden bisher nur innerhalb der 
10-jährigen Spekulationsfrist zu ei-
ner Spekulationsbesteuerung führ-
te und ansonsten steuerfrei war, 
wurde dem Grund- und Bodenanteil 
kaum Beachtung  geschenkt.

Das wird sich mit dem Stabilitäts-
gesetz 2012 ändern. Genaueres 
dazu im Beitrag über die Änderun-
gen im Rahmen des Stabilitätsge-
setzes 2012.

umsatzsteuer

Umsatzsteuerlich ist der Verkauf 
von Waldgrundstücken unecht 
steuerbefreit. Jene Landwirte, 
welche auf die Durchschnitts-
satzbesteuerung gemäß § 22 UStG 

1994 (umsatzsteuerliche Pau-
schalierung) verzichtet haben, 
können die Option nach § 6 (2) UStG 
1994 ausüben und diese Umsätze 
mit 20% USt veräußern.

Pauschalierte Landwirte dürfen 
hier auch nicht die 12% USt in 
Rechnung stellen!

Manuela Rainer 

Die Veräußerung forstwirtschaftlich genutzter Flächen ist in jedem Fall 
steuerpflichtig – auch für pauschalierte land- und Forstwirte

WIR 
GRATulIEREN

Margit und 
christian Wieser 
zur Hochzeit 
im Februar 2012
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PERSoNAl
VERREcHNuNG

MITARBEITENDE FAMIlIENANGEHÖRIGE 
ANMElDEPFlIcHT BEI DER KRANKENKASSE?

SKI- oDER BERGuNFAll 
KEIN ERSATZ DER BERGuNGSKoSTEN

In Unternehmen kommt es häufig 
vor, dass Ehepartner, Kinder und 
andere Familienangehörige der 
Unternehmer bzw. Gesellschafter 
„aushelfen“, ohne dass sie dafür 

ein Entgelt erhalten. Daraus er-
gibt sich die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen eine Anmelde-
pflicht bei der Gebietskrankenkas-
se besteht und die Finanzpolizei bei 

Missachtung ein Meldevergehen 
oder gar einen Verstoß gegen das 
Lohn- und Sozialdumpingbetrugs-
Gesetz feststellen kann.

GmbHs – Anmeldepflicht von allen mitarbeitenden Familienangehörigen 
der (Allein)Gesellschafter!
Laut Höchstgericht handelt es sich 
bei einer GmbH nie um einen Fa- 
milienbetrieb, selbst wenn ein Al-
lein-Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer (100% Beteiligung an der GmbH) 
bestellt ist. Da eine GmbH kein Fa-
milienbetrieb sein kann, können 

auch keine Familienangehörigen 
der Gesellschafter im Rahmen einer 
familiären Beistandspflicht tätig 
werden. 
Somit ist grundsätzlich jeder mit-
arbeitende „Familienangehörige“ 
– egal ob Gattin, lebensgefährte, 

Kinder, Eltern, Neffe etc. - bei einer 
GmbH voll anmeldepflichtig. 
Ein Verstoß gegen diese Meldever-
pflichtung kann insbesondere bei 
Kontrollen durch die Finanzpolizei 
aufgegriffen werden und zu erheb-
lichen Strafen führen.

Einzelunternehmen –Anmeldeverpflichtung für Angehörige 
außerhalb der „geraden Verwandtschaftslinie“
Anders stellt sich die Sachlage bei 
Einzelunternehmen dar. 

Grundsätzlich werden hier Arbeits-
leistungen zwischen Ehegatten, 
lebensgefährten, Eltern und Kin-
dern in Einzelunternehmungen im 
Rahmen der familiären Beistands-
pflicht (keine Entgelt- und Anmel-
depflicht) und nicht im Rahmen ei-
nes Arbeitsverhältnisses erbracht. 
In diesen Fällen sollte unbedingt 
mit den betroffenen Familienmit-
gliedern schriftlich die ausdrück-

liche Unentgeltlichkeit vereinbart 
werden. Diese schriftliche Verein-
barung kann im Falle einer Kontrolle 
durch die Behörden ein Nachweis 
sein, dass für die betroffene Person 
keine Meldepflicht besteht.

ACHTunG: Wenn ein solch un-
entgeltlich aushelfender Famili-
enangehöriger parallel Arbeits-
losengeld bezieht, dann muss 
dieser dem AMS die geringfügige 
Aushilfstätigkeit ohne Anmelde-
pflicht im Vorhinein unbedingt 

bekanntgeben, da ansonsten 
das Arbeitslosengeld aberkannt 
werden kann.

Sollen jedoch im umgekehrten Fall 
Arbeitsverhältnisse mit diesen Fa-
milienangehörigen der „geraden 
Verwandtschaftslinie“ steuerlich 
anerkannt werden, muss durch 
den Abschluss von Verträgen, das 
Führen von Arbeitszeitaufzeich-
nungen, die laufende Auszahlung 
des Arbeitsentgelts etc. nach au-
ßen hinreichend zum Ausdruck 

Bei Freizeitunfällen in Verbindung mit 
sportlichen Betätigungen (wie z.B. 
Skifahren, Bergwandern, …) werden 
die Bergungskosten und die Kosten 
für die Beförderung ins Tal – anders 
als bei plötzlichen Erkrankungen 
oder Arbeitsunfällen – nicht vom 
Krankenversicherungsträger ersetzt. 
Gemäß eines vor kurzem veröffent-

lichten OGH-Urteiles liegt ein „Unfall“ 
auch dann vor, wenn es bei einem 
Versicherten beim Bergwandern 
durch die mehrstündige körperliche 
Anstrengung zu einer Hyperventila-
tion und in der Folge zu Krampf- und 
Lähmungserscheinungen kommt. 
In diesem Fall ist der Krankenver-
sicherungsträger nicht zum Ersatz 

der Kosten für den Transport des 
Versicherten, beispielsweise mit 
dem Hubschrauber ins Krankenhaus, 
verpflichtet. Da die Bergung und der 
Transport nach Unfällen oft mit sehr 
hohen Kosten verbunden sind, sollte 
man sicherstellen, dass diese durch 
Abschluss einer privaten Unfallversi-
cherung abgedeckt werden.  

gebracht werden, dass der Arbeits-
vertrag zwischen familienfremden 
Personen unter gleichen Bedingun-
gen abgeschlossen worden wäre 
(Fremdvergleich zB hinsichtlich 
Entlohnung, Arbeitszeit). 
Bei entfernteren Verwandtschafts-
verhältnissen (zB Schwiegereltern, 

Schwiegerkinder, Geschwister, 
Neffen …) ist in der Regel von an-
melde- und entlohnungspflichtigen 
Dienstverhältnissen auszugehen. 
Nur besondere Umstände rechtfer-
tigen in diesen Fällen das Vorlie-
gen familiärer Beistandspflichten, 
bspw. die Erbringung vorüberge-

hender Aushilfsarbeiten im Krank-
heits- oder Unglücksfall. Wir raten 
jedoch unbedingt dazu, solche Per-
sonen jedenfalls im Unternehmen 
anzumelden, damit es bei diversen 
Kontrollen (zB durch Finanzpolizei) 
zu keinen Problemen kommt.

VollüBERTRITT IN DAS NEuE ABFERTIGuNGS-
MoDEll NuR NocH BIS 31.12.2012 MÖGlIcH
Ein kompletter Wechsel vom alten 
Abfertigungsmodell in das System 
der Abfertigung NEU ist nur noch 
bis Ende dieses Jahres möglich.

Hierbei wird ein zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer frei zu 
vereinbarender Anteil der alten 
Abfertigungsansprüche zu einem 

Stichtag an die Mitarbeitervorsor-
gekasse übertragen. Ab diesem 
Stichtag unterliegen die Abferti-
gungsansprüche zur Gänze dem 
neuen Abfertigungsmodell und der 
Arbeitgeber leistet ab diesem Zeit-
punkt monatliche Beiträge (1,53 % 
des sozialversicherungspflichtigen 
Entgelts) an die Vorsorgekasse. 

Nach einem Vollübertritt können 
dem Arbeitnehmer die übertrage-
nen Abfertigungsansprüche bei 
keiner Beendigungsart mehr ver-
loren gehen. Eine Abfertigung Alt 
gibt es nach dem Übertrittsstich-
tag nicht mehr. Daher hat der Ar-
beitgeber diesbezüglich auch kei-
nen Rückstellungsbedarf mehr.

MElDuNG AN DAS AMS BEI ARBEITSAuF-
NAHME NEBEN ARBEITSloSENGElDBEZuG
Personen, welche vom AMS Arbeits-
losengeld beziehen und parallel 
eine geringfügige Beschäftigung 
aufnehmen, müssen das AMS un-
verzüglich (d.h. ohne schuldhaftes 
Zögern bzw. ohne unnötigen Auf-

schub) davon in Kenntnis setzen.
In einem aktuellen Anlassfall war 
bspw. diese Meldung ca. 45 Minu-
ten nach Beschäftigungsaufnahme 
während der Öffnungszeiten des 
AMS noch nicht erfolgt, was bereits 

als Verstoß gegen die unverzügliche 
Meldeverpflichtung gewertet wurde.
Wird vom Arbeitslosen keine recht-
zeitige Meldung an das AMS getä-
tigt, so verliert dieser den Anspruch 
auf das Arbeitslosengeld. 
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Team der Personalverrechnung: 
Eva lachmayer, Marion lackner, Kurt Schöppl und MMag. Barbara Stemper

MElDEPFlIcHTIGES DIENSTVERHÄlTNIS 
TRoTZ GEWERBEScHEIN
Der Besitz eines Gewerbescheines 
bedeutet nicht immer gleich eine 
Anerkennung als selbständige  
Tätigkeit! 
Wird beispielsweise eine Person 
von einem Unternehmen unter Ab-
schluss eines Werkvertrages zum 
Verspachteln von Rigipswänden 

beschäftigt, wird im folgenden Fall 
der Werkvertrag nicht anerkannt:
Sofern das Baumaterial vom Unter-
nehmer bereitgestellt wird, der Ar-
beiter in den Betrieb eingegliedert 
ist und der Arbeiter den Weisungen 
des Unternehmers unterliegt, liegt 
immer ein „normales“ Dienstverhält-

nis vor, welches zur Sozialversiche-
rung angemeldet werden muss. 
Dass der Arbeiter Inhaber eines 
Gewerbescheines ist - hier für das 
Verspachteln von bereits montier-
ten Gipskartonplatten - schließt 
ein bei der GKK meldepflichtiges 
Dienstverhältnis nicht aus!

VoRSIcHT BEI DER BEAuFTRAGuNG VoN 
SuBuNTERNEHMEN BZW. DER 
BEScHÄFTIGuNG VoN lEIHARBEITERN
Wenn Sie erwägen sollten, gewisse Aufträge an Subunternehmen weiterzugeben oder Leiharbeiter zu beschäfti-
gen, sollten Sie unbedingt Folgendes beachten: 

Ausländerbeschäftigung

Als auftraggebendes Unternehmen 
sind Sie dazu verpflichtet, sich zu 
vergewissern, dass für die Leihar-
beiter sowie die Dienstnehmer der 
beauftragten Subfirmen sämtliche 
sozialversicherungsrechtlichen Vor- 
schriften eingehalten werden. 
Dasselbe gilt bspw. auch, wenn Ihr 
Subunternehmer wiederum einen 
Auftrag oder einen Teil eines Auf-
trages weitergibt. Zudem sind Sie 
dazu verpflichtet, zu kontrollieren, 
ob für etwaige – durch die Leihar-
beiterfirma bzw. den Subunterneh-
mer – beschäftigte ausländische 
Arbeitnehmer die erforderlichen 
Berechtigungen vorliegen (Be-
schäftigungsbewilligung etc…).

Der Auftraggeber hat das beauf-
tragte Unternehmen vor Beginn der 
Beschäftigung aufzufordern, bin-
nen einer Woche die erforderlichen 
Berechtigungen für die beschäftig-
ten Ausländer nachzuweisen. Sollte 
das beauftragte Unternehmen die-
ser Forderung nicht nachkommen, 
hat der Auftraggeber umgehend 
die Zentrale Koordinationsstelle 
für die illegale Beschäftigung des 
Bundesministeriums für Finanzen 
zu verständigen und den Auftrag 
zurückzuziehen. 

Auch die wissentliche Duldung von 
Übertretungen nach dem AuslBG 
durch das von Ihnen beauftragte Un-

ternehmen macht Sie bereits strafbar. 
Wenn Sie diesen Pflichten nicht 
nachkommen, drohen auch für Sie 
erhebliche Strafen – hohe Geld-
strafen bis zu Freiheitsstrafen von 
6 Monaten bis zu 2 Jahren -  im 
Rahmen des Ausländerbeschäfti-
gungsgesetzes! 

Weiters können Sie als Ausfalls-
bürge für Bezüge, die den auslän-
dischen Arbeitnehmern gebühren 
bzw. für den Ersatz der Kosten für 
eine Auslandsüberweisung – her-
angezogen werden. Diese Regelung 
gilt insbesondere auch bei Insol-
venz des Subunternehmens bzw. 
der Leiharbeitsfirma. 

Verpflichtung zur Bereithaltung von unterlagen

Arbeitgeber müssen alle Unterlagen 
für die Überprüfbarkeit des dem Ar-
beitnehmer nach österreichischen 

Rechtsvorschriften gebührenden 
Entgelts (Lohnunterlagen), für die  
Dauer der Beschäftigung der Arbeit-

nehmer am Arbeitsort in deutscher 
Sprache bereithalten. Ist die Bereit-
haltung der Unterlagen am Arbeits- 

(Einsatz-) Ort nicht zumutbar, sind 
die Unterlagen jedenfalls im Inland 
bereitzuhalten und der Abgabenbe-
hörde auf Verlangen binnen 24 Stun-

den nachweislich zu übermitteln. 
Bei einer grenzüberschreitenden 
Arbeitskräfteüberlassung trifft die 
Verpflichtung zur Bereithaltung der 

Unterlagen den Beschäftiger, wobei 
der Überlasser dem Beschäftiger die 
Unterlagen bereitzustellen hat. 

Dienstnehmer, die vom Ausland nach Österreich entsandt werden

Werden ausländische Arbeitnehmer 
zur Erfüllung eines Auftrages nach 
Österreich entsandt, so trifft auch 
den Empfänger der Arbeitsleistung 
die Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass für die ausländischen Dienst-
nehmer die notwendigen Entsen-
de- bzw. Beschäftigungsbewilli-

gungen vorliegen. 

Ein reines Vertrauen darauf, dass 
der  ausländische Unternehmer 
aufgrund des abgeschlossenen 
Werkvertrags sämtliche Bewilligun-
gen und Berechtigungen einholt, 
reicht nicht aus. 

Der Empfänger der Arbeitsleistung 
muss sich vom ausländischen 
Vertragspartner die betreffenden 
Entsende- und Beschäftigungsbe-
willigungen vorlegen lassen – an-
sonsten dürfen die betreffenden 
Personen gar nicht erst mit der Ar-
beit beginnen!

Gesetzliche Bürgenhaftung des Beschäftigers bei Arbeitsüberlassung/leiharbeit

Der Beschäftiger haftet grundsätz-
lich automatisch  für die gesamten 
dem Leiharbeiter für die Dauer der 
Beschäftigung im jeweiligen Be-
schäftigungsbetrieb zustehenden 
Entgeltansprüche und die entspre-
chenden Dienstgeber- und Dienst-
nehmerbeiträge zur Sozialversiche-
rung sowie für die Lohnzuschläge 
nach dem BUAG als Bürge. 

Voraussetzung für die Inanspruch-

nahme zur Bürgenhaftung  ist, dass 
die offenen Ansprüche seitens des 
Arbeitnehmers, der GKK oder der 
BUAK vergeblich gerichtlich oder 
außergerichtlich beim Überlas-
sungsunternehmen eingemahnt 
wurden und dass der Beschäftiger  
dem Arbeitskräfteüberlasser noch 
nicht das vollständige Honorar für 
die Überlassung gezahlt haben.

Haben Sie jedoch dem Überlas-

sungsunternehmen das Honorar 
bereits nachweislich bezahlt, re-
duziert sich die Bürgenhaftung 
auf eine Ausfallbürgenhaftung. In 
diesem Fall existieren strengere 
Haftungsvoraussetzungen. Die In-
anspruchnahme als Ausfallbürge 
setzt voraus, dass die Forderung 
gegen das Überlassungsunterneh-
men uneinbringlich ist, also die Ex-
ekutionsführung erfolglos war.

Arbeitskräfteüberlassung an BuAK Betriebe

Seit 01.01.2012 haben BUAK Be-
triebe, die Arbeitnehmer aus ei-
ner Arbeitskräfteüberlassung be-
schäftigen, die Möglichkeit, die 
Zuschläge für diese überlassenen 
Arbeitnehmer auch direkt an die 
BUAK abzuführen. 

Wenn Sie diese Zahlungen direkt 
an die BUAK leisten, mindert dies 
das Entgelt, das Sie dem Überlasser 
schulden (Überlassungsentgelt). 
Für den Beschäftiger hat diese 
Zahlung eine schuldbefreiende Wir-
kung und die Haftung des Beschäf-
tigers gem. Arbeitskräfteüberlas-

sungsgesetz vermindert sich in 
Höhe der Zahlungen an die BUAK.  

Dadurch, dass die Zahlung bereits 
vom Beschäftiger durchgeführt 
wird, vermindert dies die Zahlungs-
verpflichtung des Überlassers an 
die BUAK. 
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